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Teilqualifikation der Bauwirtschaft:  „TQ 2 – Bauwerker/-in im Bereich Ausbau“ in den Berufen: Ausbaufacharbeiter/-in; 
Zimmerer/-in; Stuckateur/-in; Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in; Estrichleger/-in; Wärme-, Kälte- und 
Schallschutzisolierer/in; Trockenbaumonteur/-in 
Dauer: 4 Monate (oder 16 Wochen/oder 640 Stunden), davon mindestens 4 Wochen betriebliche Qualifizierung 

Maßnahmekonzeption nach den Konstruktionsprinzipien der Bundesagentur für Arbeit 

Lfd. 
Nr. 

 Betriebliche  

Einsatzgebiete  
Zu vermittelnde Kompetenzen Zugeordnete Berufsbildpositionen Dauer  

Richtwert 
in Wochen 

Ausbildungsrahmenplan Rahmenlehrplan 

1  Vorschriften und Regelungen 
- Inhalte von Berufsbildungs-, Arbeits- und Tarifrecht und deren Bedeutung kennen 
- Aufbau und Organisation des Betriebes kennen 
- Vorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit kennen und anwenden 
- zum Umweltschutz beitragen 

 

 
§ 11 Nr. 1, 
§ 11 Nr. 2, 
§ 11 Nr. 3, 
§ 11 Nr. 4, 
 

LF 1 während der 
gesamten 
Ausbildung zu 
vermitteln 

2 Bereichsübergreifende 
Arbeiten durchführen 

Bereichsübergreifende Arbeiten durchführen 
- Auftragsübernahme, Leistungserfassung, Arbeits- und Ablaufplanung durchführen 
- beim Einrichten und Räumen der Baustellen helfen 
- Bau- und Bauhilfsstoffe prüfen, lagern und auswählen 
- Zeichnungen und Skizzen lesen und anwenden, Skizzen anfertigen 
- Messungen durchführen 
 

 
§ 11 Nr. 5, 
§ 11 Nr. 6, 
§ 11 Nr. 7, 
§ 11 Nr. 8, 
§ 11 Nr. 9, 
 
 

LF 1 
LF 3 
LF 5 
LF 6 

während der 
gesamten 
Ausbildung zu 
vermitteln 

3 Fachlich begrenzte 
Arbeiten im Bereich 
Ausbau durchführen 
 

Bearbeiten von Holz und Herstellen von Holzbauteilen 
- Hölzer und Holzwerkstoffe prüfen, auswählen und lagern 
- Verbindungsmittel auswählen und einsetzen 
- Hölzer anreißen, ausarbeiten und zusammenbauen, insbesondere Knotenpunkte herstellen 
 
Untergründe  prüfen und vorbereiten 
- Untergründe auf Beschaffenheit der Oberfläche prüfen, insbesondere auf Beschädigungen, 

Verunreinigungen, Ebenheit, Gefälle, Höhenlage und Saugfähigkeit 
- Untergründe auf Feuchtigkeit prüfen 
- Untergründe vorbereiten 
 
Dämmstoffen für den Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz einbauen 
- Oberflächenschutz für Dämmungen vorbereiten und anbringen 
- Voraussetzungen zum Einbauen von Dämmstoffen prüfen 
- Dämmstoffe auswählen und nach Herstellerangaben verarbeiten 
- Dämmstoffe einbauen und befestigen  
 
Herstellen von Putzen und Stuck 
- Putzarmierungen einlegen, Putzträger anbringen 
- Putzlehren anbringen und ausrichten 
- Putzmörtel auswählen, herstellen und auftragen 
- Kunstharzputze auswählen und auftragen 

§ 11 Nr. 10, 
 
 
 
 
§ 11 Nr. 13, 
  
 
 
 
 
§ 11 Nr. 14, 
 
 
 
 
 
§ 11 Nr. 15 
 
 
 
 

LF 6 
LF 9 (Zimmerer) 
LF 10 (Stuckateur) 
LF 8 (Fliesen…) 
LF 7 (Estrich…) 
LF 8 (Wärme,…) 
LF7 (Trockenbau) 
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- Putze nachbehandeln 
 
Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten 
- Fliesen, Platten, Mosaike, Formstücke und Profile von Hand und maschinell bearbeiten 
- Mörtelgruppe auswählen 
- Bindemittel, Zuschlag und Zusatzmittel für Mörtel auswählen 
- Dick- und Dünnbettmörtel herstellen 
- Bekleidungen und Beläge für gegliederte, vertikale und horizontale Flächen herstellen 
- Fliesen, Platten und Mosaike mit hydraulischen Mörteln verfugen 
 
Bauteile im Trockenbau herstellen 
- Unterkonstruktionen für Einfachständerwände herstellen 
- Beplankungen, insbesondere mit Gipskarton- und Gipsfaserplatten, herstellen 
- Regeln des Brand-, Schall-, Feuchte-, Wärme- und Strahlenschutzes anwenden 
- Wände aus Gipswandbauplatten setzen 
- Ecken, Wand-, Boden- und Deckenanschlüsse herstellen 
- Öffnungen und Schlitze herstellen und schließen 
- vorgefertigte Bauteile einbauen 
- Fugen schließen 
- Flächen mit Wand-Trockenputz für unterschiedliche Anforderungen bekleiden 
- Montagewände aus unterschiedlichen Materialien und Systemen herstellen 
- Unterdecken und Deckenbekleidungen aus Gipskarton- und Gipsfaserplatten herstellen 
- Vorsatzschalen aus unterschiedlichen Materialien und Systemen herstellen 
- Ecken, Wand-, Boden- und Deckenanschlüsse herstellen 
- Fugen ausbilden 
- Bauteile ab- und ausbauen 
- Bodensysteme einschließlich Unterkonstruktion einbauen 
 

 
 
§ 11 Nr. 17, 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 11 Nr. 18 
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Betriebliches 
Praktikum 

   4 

Dauer inkl. Urlaub/Feiertage 
Richtwert in Wochen 
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